
2.5. Zugehörig
keits
zeichen 

- Zugehörig
ke1tshaken 

- Zugehörig
ke1tspfell 

3. Vermessungs
daten 

3.1. Richtungs
meßwerte 

2 

Er kennzeichnet die Zugehörigkeit von Grund
stUcksteilen, Wegen o. ä. ·zu einem ~lurstUck 
und ist nur dann anzuwenden, wenn IrrtUmer 
hinsichtlich der ~lurstUokszugehörigkeit auf
treten kt:lnnen. 

Er kennzeichnet die Zugehörigke:l.:t von neben
einanderliegenden GrundstUcken (lJlurstUcken) 
zu demselben EigentUmer oder Rechtsträger. 

Die Zuordnung der Vermessungsdaten zu den Ob
jekten muß eindeutig sein. Die Stellenanzahl 
der MeBwertangabe wird durch die kleinste Ab
leseeinheit bestimmt. 
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Gon 

- in der Einheit 
Grad 
• Bruchteile 

des Grades 
in Minuten 
and Sekund en 

, 

t 
°ll.ö 

t· 
. ~ .~ 

142 •. 7425 9011 
11./.2.74 gon 

128° 28 106" 
1280 281 


